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Neues zur Bauabzugsbesteuerung
hier: Gültigkeit von Freistellungsbescheinigungen

Sehr geehrte Damen und Herren,

mit unserem Schreiben vom 27.09.2001 hatten wir Sie über das Gesetz zur Bekämpfung illegaler
Beschäftigung im Baugewerbe unterrichtet.

Danach hat der Auftraggeber bei Bezahlung grundsätzlich 15% der Rechnungssumme einzubehalten
und an das Finanzamt des Auftragnehmers abzuführen. Nur bei Vorlage einer gültigen
Freistellungsbescheinigung kann der Auftraggeber den vollen Rechnungsbetrag auszahlen. Ansonsten
haftet der Auftraggeber für die einzubehaltenden Beträge.

Die Finanzämter können die erteilten Freistellungsbescheinigungen jederzeit widerrufen. Der
Auftraggeber trägt das Risiko, daß eine ihm vorgelegte Freistellungsbescheinigung möglicherweise
nicht mehr gültig ist.

Das Bundesfinanzministerium hat unter der Internet-Adresse www.bff-online.de einen Dienst
eingerichtet, wo Sie jederzeit eine Abfrage starten können, ob eine Freistellungsbescheinigung noch
gültig ist. Auf der Startseite des Bundesfinanzministeriums ist unter Such- und Abfragefunktionen der
Punkt „Bestätigung von Freistellungsbescheinigungen“ anzuklicken. Unseres Erachtens sollte
mindestens bei der Auftragserteilung (besser noch zusätzlich vor Bezahlung) kontrolliert werden, ob
die Freistellungsbescheinigungen noch Gültigkeit besitzen. Dies sollte auch entsprechend
dokumentiert werden, möglichst durch Ausdruck der entsprechenden Abfrage auf dokumentenechtem
Papier. Der Ausdruck sollte mit dem Datum versehen und abgezeichnet zu den Akten genommen
werden.

Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung und verbleiben

mit freundlichen Grüßen

RPT-Treuhand GmbH
Steuerberatungsgesellschaft

An unsere Mandanten
und alle Interessierten

Herr Piesnack
pie/gra/--

27.03.2002

http://www.bff-online.de/Geibib/eibe_abfrage.html

